
 

 

 
Rathaus Riesenbeck, Kalixtusstr. 6:       Bürgermeister  Personal, Organisation u. Liegenschaften  Finanzen  Informationstechnologie   
Rathaus Riesenbeck, Sünte-Rendel-Str. 14:   Planen und Umwelt  Zentrales Gebäudemanagement  Tiefbau  Sicherheit u. Ordnung   
Rathaus Hörstel, Tiefer Weg 5:     Soziales  Bildung, Sport u. Kultur  Gleichstellungsbeauftragte 
 

BANKVERBINDUNGEN: 

Kreissparkasse Steinfurt IBAN: DE19 4035 1060 0060 0009 99 BIC: WELADED1STF 

Volksbank Münsterland Nord eG IBAN: DE30 4036 1906 0800 3310 00 BIC: GENODEM1IBB 
 

rechnung@hoerstel.de (für elektronische und PDF-Rechnungen) 

 

 
                    DER BÜRGERMEISTER 

  

 
 Antrag für eine: 
 (bitte ankreuzen) 

 
 ☐ Denkmalrechtliche Erlaubnis 
  für eine Maßnahme gem. § 9 Denkmalschutzgesetz NRW 

 

 ☐ Förderung der Maßnahme  
  aus Mitteln der Stadtpauschale 

 
 
Objekt / Denkmal: _____________________________________________________________________________ 
 Straße, Hausnummer, evtl. besondere Bezeichnung 

 

Denkmalliste Nr.___________ ggf. Denkmalbereich:  _________________________________________________ 
 
 
Antragsteller(in): ______________________________________________________________________________ 
 Name         

 
 _______________________________________________________________________ 
 Anschrift 

 
 _______________________________________________________________________ 
 E-Mail         Tel. tagsüber 

 

 Eigentümer(in): ☐ Ja ☐ Nein 
Wenn Antragsteller(in) nicht Eigentümer(in) des Objektes ist, ist eine Einverständniserklärung der Eigentümerin bzw. 

des Eigentümers für die geplante Maßnahme beizufügen. 

 

Beschreibung der Maßnahme: (Was soll wo durch wen gemacht werden etc., ggf. auf separatem Beiblatt angeben) 

 
Angebote von Fachfirmen sind in Kopie als Anlage anzufügen!  
 

Nur vollständige Anträge können bearbeitet werden! Für eine spätere Bescheinigung gem. § 40 DSchG NRW (steu-
erliche Sonderabschreibung) ist eine detaillierte schriftliche Abstimmung der Maßnahme mit der Denkmalbehörde 
vor Beginn erforderlich! 
Mit der Maßnahme darf erst nach Erteilung der denkmalrechtlichen Erlaubnis begonnen werden! 
 
 
 
Hörstel, den _____________     ___________________________ 
 Datum       Unterschrift 
 
Anlage(n): Angebot(e) und __ Foto(s)   ☐ Ja ☐ Nein 
  Zeichnung  ☐ Ja ☐ Nein 
 

Bei Rückfragen: Stadt Hörstel, Untere Denkmalbehörde, Sünte-Rendel-Str. 14 Tel: (05454) 911-161 

An die  
Stadt Hörstel 
Fachdienst II/1 Planen und Umwelt 
Untere Denkmalbehörde 
Sünte-Rendel-Str. 14 
48477 Hörstel-Riesenbeck 

 


